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RS OGH 1955/4/5 5Os360/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1955

Norm

StPO §46 Abs1

Rechtssatz

Ein einmal entstandener Anklageanspruch erlischt nicht wegen Wegfalles eines berechtigten Interesses des Anklägers

zur weiteren Verfolgung (zB Scheidung der Ehe des Privatanklägers während eines Strafverfahrens wegen Ehestörung).
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